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16.00 Uhr etwa
17.35 Uhr

19.33 Uhr

Anmeldungen

Ausgabe der Tagungskarte

Vermerk fiir Automobilisten

Zvieri-Halt in den zugewiesenen Gaststitten

Riickfahrt ab Chur mit Schnellzug Richtung Ziirich,
mit Halt in Landquart, Maienfeld, Sargans, Ziegel-
briicke und Thalwil

Ankunft in Ziirich mit Anschlu3 nach allen Rich-
tungen

sind zu richten an den Quistor, Herrn fosef Hu-
wiler, Firsorgesekretir beim Gemeinde- und Sani-
tatsdepartement des Kantons Luzern, Bahnhof-
stralle 15, Luzern, bis spatestens 20. April 1963

Es werden nur volle Tagungskarten zu Fr. 18.— ab-
gegeben (Mittagessen, Carfahrt, Zvieri)

Diese erfolgt am 14. Mai 1963 ab 09.00 Uhr im
Foyer des Stadttheaters Chur

Wer mit dem eigenen Wagen nach Chur fihrt, hat
die Moglichkeit, nach dem Zvieri-Halt in Maien-
feld um 17.00 Uhr per Car nach Chur zuriickzu-
fahren. Hiefiir ist auf dem allen Mitgliedern zu-
gehenden Anmeldeformular ausdriicklich ein Platz
zu bestellen.

Wir hoffen, die verehrten Behérdevertreter, Armenpflegerinnen und Armenpfleger
recht zahlreich in Chur begriflen zu diirfen.

Fiir die Stindige Kommission

Der Priasident: Der Aktuar:
Dr. Max Kiener  Firsprecher F. Rammelmeyer

Der Wohlfahrtsstaat Dianemark

Von P. ScHARER, Riehen (BS)

I. Auf Initiative der Stindigen Kommission der Schweizerischen Armenpfleger-
Konferenz fand vom 31. August bis 8. September 1962 eine Studienreise fiir
schweizerische Sozialpolitiker und Sozialbeamte nach Dinemark statt. Deren
Vorbereitung iibernahm Herr Ernst Muniwiler, geschiftsleitender Sekretir des
Fiirsorgeamtes der Stadt Ziirich. Organisation und Durchfithrung lagen bei
Herrn Dr. Hans Joakim Schultz, Leiter des dinischen Institutes in Ziirich. In vor-
trefflicher Weise weckte er Interesse fiir seine Heimat. Seine aus profundem
Wissen eingestreuten historischen und kunstgeschichtlichen Erlduterungen
lockerten fachliche Gespriche auf und belebten lange Carfahrten.
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In Dianemark wurde die Reisegesellschaft, die aus drei Damen und 18 Herren
bestand, auBerordentlich gastfreundlich aufgenommen. Die Danen zeigten die
neuesten Institutionen ihrer sozialen Wohlfahrt mit berechtigtem Stolz. Wir waren
ihnen nicht immer bequeme Partner. Herr Dr. Schultz und seine Landsleute moch-
ten oft den Eindruck bekommen haben, wir Schweizer seien eine gar wunder-
fitzige Gesellschaft. Da vor Antritt der Reise keine vorbereitende Dokumentation
zur Verfiigung stand, mufB3te man sich eben durchfragen. Anderseits fehlte infolge
der sprachlichen Schwierigkeiten ein direkter, personlicher Kontakt mit der Be-
volkerung. Zur Hauptsache war man so auf die offizielle Orientierung angewiesen.

IT. Wihrend Jahrhunderten hat Dinemark eine ruhige Evolution erlebt und sich
zum heutigen homogenen Staat geformt, der zentralistisch regiert wird, nur eine
Sprache aufweist und nur eine Kultur, eine Konfession umfaB3t. Souveran ist der
Konig. Der didnische Biirger wihlt alle vier Jahre seine Volksvertretung. In Sach-
geschiften kann er nie abstimmen. Heute tiben die Gewerkschaftshewegung und
die Erwachsenenbildung in den Volkshochschulen einen wesentlichen EinfluB3 aus.

Die politische Macht liegt bei einer Koalitionsregierung, die in der Sozialpo-
litik auf eine bequeme Mehrheit im Abgeordnetenhaus zihlen kann. Die Bevol-
kerung scheint mit dem Wohlfahrtsstaat, wie er sich bis heute entwickelt hat, ein-
verstanden zu sein, auch wenn die steuerliche Belastung ein schweres Joch bedeu-
ten mag. Die Finanzierung der gesetzlichen sozialen Wohlfahrt erfordert grofle
Mittel. Sie flieBen aus Steuerertriagen des Staates, der Gemeinden sowie aus Bei-
tragen der Versicherten und ihrer Arbeitgeber. Eine Zusammenstellung der Stadt
Aalborg in Nord-Jiitland zeigt eine Gesamtbelastung der Steuerzahler allein aus
Staatseinkommenssteuer, Gemeindesteuer und 19, Pramie an die Volkspensions-
versicherung von 14,29, bei 10 000 Kr. und 40,79, bei 100 000 Kr. Nettoeinkom-
men. Die Staatseinkommenssteuer weist mit einem Anteil von 6,7-31,49, cine
sehr starke Progression auf, wihrend auf die Gemeindesteuer 6,5-8,59, entfallen.
Die Sozialausgaben einschlieBlich Verwaltungskosten (jedoch ohne Aufwendun-
gen im sozialen Wohnungsbau, im Gesundheits- und Unterrichtswesen) betrugen
im Rechnungsjahr 1958/59 insgesamt 2728,3 Millionen Kr., wovon der Staat
59,9%,, die Gemeinden 22,6 9%,, die Versicherten 14,29, und die Arbeitgeber 3,39,
aufbrachten.

ITI. Erste Gesetze iiber das Armenwesen gehen auf die Jahre 1799 und 1803 zu-
riick. Die Verfassung von 1849 fithrte den Grundsatz des Rechtsanspruches auf
offentliche Hilfe ein. Im Jahre 1933 folgte eine umfassende Sozialreform. Bestehen-
de und neue Fiirsorgebestimmungen wurden in einen Komplex von Gesetzen zu-
sammengefaBt, die heute noch die Grundlage der Fiirsorge bilden, auch wenn sie
seither und besonders in den letzten Jahren vielfach verbessert und ergénzt wur-
den. Die Tendenz der Entwicklung ging dahin, versicherungsmiBige Leistungen
an die Stelle firsorgerischer Unterstiitzungen zu setzen. Die leitende Idee bei allen
neuen Anordnungen war, Bediirftige in ein normales Leben zuriickzufithren und
das Dasein Behinderter einem normalen Leben anzugleichen.

Die heutige Sozialgesetzgebung umfaBt insbesondere:

1. die Arbeitslosenversicherung mit Beitrigen des Staates, der Gemeinden, Versicherten und
Arbeitgeber; :

2. die Unfallversicherung mit tiberwiegender Finanzierung durch die Arbeitgeber und ge-
ringer Beteiligung des Staates;
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3. die Krankenversicherung mit vorherrschender Pramienpflicht der Versicherten und Bei-
tragen des Staates und der Gemeinden;

4. die Gruppe der Volksversicherungen (Volks-, Witwen- und Invalidenpension) mit iiber-
wiegenden Leistungen des Staates und der Gemeinden;

5. die Gruppe der iffentlichen Fiirsorge (Kinder- und Jugendfiirsorge, Sonderfiirsorge fir kor-
perlich und geistig Gebrechliche, Miitterhilfe, Hausmutterablésung, Heimkranken-
pflege, allgemeine 6ffentliche Hilfe) mit ausschlieBlicher Finanzierung durch den Staat
und die Gemeinden.

Die Verwaltung des gesetzlichen Fiirsorgewesens liegt beim Staat und den Gemein-
den. Die Leitung iibt das Sozialministerium aus, das auch die Anstalten beauf-
sichtigt, die dem Staate gehoren oder von ihm betrieben werden. Durch vielfach
kanalisierte Subventionen und Zuschusse nimmt es groBen EinfluB3 auf die Fiirsor-
ge der Stadte und Gemeinden. Die praktische Fiirsorgearbeit erfiillen dagegen zu
einem guten Teil die Gemeinden (Kommunen). Sie miissen einen Sozialausschufl
organisieren. GréBere Gemeinden und Stiddte bilden in der Regel zwei Ausschiis-
se, von denen einer die Kinder- und Jugendfiirsorge behandelt und die Aufgaben
einer Vormundschaftsbehorde erledigt. Ein Stadt- bzw. Gemeinderat leitet das
Sozial- und Krankenhauswesen; ihm ist in Stidten ein Sozialdirektor unterstellt.
Gemeinden von tiber 3000 Einwohnern miissen ein Sozialkontor einrichten.

IV. So verlockend es wire, die zahlreichen Institutionen des sozialen Wohnungs-
baues, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Fiirsorge zu schildern, die
in Danemark existieren, so wiirde es selbst zu weit fiithren, nur alle Institutionen
zu streifen, die wir besichtigen konnten. Wegen Platzmangels kann der vorliegende
Bericht nur einen Uberblick in groBen Ziigen bieten und muB insbesondere auf
eine Darstellung der Arbeitslosen-, Unfall- und Krankenversicherung (mit Heim-
krankenpflege, Hausmutterablésung, Mutterschaftsversicherung) sowie Teile der
offentlichen Fiirsorge (Miitterhilfsstelle, Adoption, Schwangerschaftsunterbre-
chung) verzichten.

Die Volksversicherungen umfassen die Fursorge fiir Betagte, Witwen und Invalide.
Es handelt sich nicht um Versicherungswerke im Sinne unserer AHV/IV, sondern
iiberwiegend um Fiirsorgeleistungen. Erst seit kurzem zahlt der Dine eine Priamie
von 19, seines Einkommens an die Volkspension, damit jedermann — unabhéingig
von seinen finanziellen Verhiltnissen — die sog. Mindestpension beziehen kann.
Die Volksversicherungen weisen einige gemeinsame Elemente auf. Die Anspruchs-
berechtigung ist nicht an die Ausiibung einer Erwerbstitigkeit gebunden. Die
Hoéhe der Pensionen wird vom Staate festgesetzt. Sie sollen einen ausreichenden
Unterhalt sichern und sind indexreguliert. Bei den Leistungen unterscheidet man
«einkommensgeregelte» (das heit von anderem Einkommen abhiingige) Pensionen
und die Mindestpension. Unter bestimmten Voraussetzungen werden zur Volks-
und Invalidenpension Zulagen ausgerichtet. Die spezifischen Voraussetzungen
sind im wesentlichen folgende:

a) Volkspension (Altersfiirsorge): Wer 67 Jahre alt und nicht imstande ist, sich
selbst zu erhalten, bekommt Volkspension, und zwar als Héchstpension (in Ko-
penhagen z. Z. 357 Kr. fiir Alleinstehende, 538 Kr. fir Ehepaare im Monat), wenn
das tibrige Einkommen gegenwirtig die Grenze von 3000 Kr. bzw. 4000 Kr. jahr-
lich nicht erreicht. Bei Uberschreiten der Einkommensgrenze wird eine (einkom-
mensgeregelte) gekiirzte Pension ausgerichtet, auf alle Fille aber die Mindestpen-
sion von z.Z. 77 bzw. 115 Kr. monatlich. Alleinstehende Frauen und solche, deren
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Manner schon Volks- oder Invalidenpension beziehen, bekommen die Volkspen-
sion vom 62. Altersjahre an. Wer aber die Leistung erst 3—4 Jahre nach Erreichung
des pensionsberechtigten Alters beansprucht, bekommt eine 10-159, héhere Pen-
sion. Zulagen erhalten Leute, die das 80. Altersjahr tiberschritten haben oder sich
(zum Beispiel wegen des Mietzinses) in einer schwierigen Lage befinden.

b) Witwenpension (in der Hohe der Volkspension) erhalten Frauen, die das
55. Altersjahr vollendet haben, nach Erreichung des 45. Lebensjahres Witwe ge-
worden und mindestens finf Jahre verheiratet gewesen sind. Bei zwel oder mehr
Kindern kann Witwenpension schon nach Vollendung des 45. Altersjahres bean-
sprucht werden, solange eines der Kinder weniger als 18 Jahre alt ist. Jiingere Wit-
wen erhalten die Pension nur wihrend kurzer Zeit nach dem Tode des Mannes,
dazu aber unter Umstdnden gewisse Hilfen far Berufsausbildung.

c) Der Anspruch auf Invalidenpension setzt eine Reduktion der normalen Arbeits-
fahigkeit um zwei Drittel voraus. Bei der Hochstpension entspricht der Grund-
ansatz der Volkspension. Es gelten aber hohere Einkommensgrenzen (z. Z. 4400
bzw. 6600 Kr. jahrlich). Die Mindestpension betriagt in Kopenhagen gegenwiértig
119 bzw. 180 Kr. monatlich. Zu den Pensionen kommen cine feste Zulage von
z. Z. 63 Kr. im Monat und weitere Leistungen, wenn der Invalide Hilfe Dritter
oder stindiger Pflege oder Aufsicht bedarf.

d) Sachleistungen: Das Volksversicherungsgesetz kennt auch Leistungen, welche
die Pension erginzen oder ersetzen. Jede Gemeinde hat entweder ein Altersheim
zu errichten oder ithren Volkspensiondaren die Moglichkeit der Aufnahme in ein
Altersheim zu sichern. Im Heim kann die Volkspension als Naturalleistung in
Form von Verpflegung, Unterkunft, Kleidung und einem Taschengeld von 50-60
Kr. pro Monat bezogen werden. Alters- und Pflegeheime bestehen in den ver-
schiedensten Kombinationen, auch im Zusammenhang mit Alterssiedlungen, de-
ren Bewohner das Essen im Heim zu billigem Preis erhalten kénnen. Viele Ge-
meinden organisieren eine Heimhilfe; angestellte Frauen helfen den Betagten im
Haushalt, beim Einkaufen und Kochen. Wohngenossenschaften miissen sich ver-
pflichten, vom Bauvorhaben 109, fir Alters- und 59, fiir Invalidenwohnungen zu
reservieren. Beim herrschenden Mangel an solchen Unterkiinften (billige, kleine
Logis zu 1-2 Zimmern) werden auch gewéhnliche Wohnungen durch Mietzins-
zuschiisse (als Zulagen zur Volks- oder Invalidenpension) auf das Niveau der
Mietzinse fir Alterswohnungen (in Kopenhagen 64 und 76 Kr. pro Monat) ver-
billigt. In Revalidierungszentren wird versucht, Invalide wieder ins Erwerbsleben
einzugliedern oder mindestens in Werkstétten fur Arbeitsbehinderte unterzu-
bringen.

Die Kinder- und Jugendfiirsorge nimmt einen groBen Raum im dinischen Wohl-
fahrtswesen ein. Die Sozialausschiisse der Stidte und Gemeinden fithren eine Auf-
sicht iiber alle auBBerehelichen Kinder sowie Kinder, die gegen ein Kostgeld in Fa-
milien untergebracht sind oder fiir die vorschiiBlich Unterhaltsbeitrédge aus der
allgemeinen offentlichen Fiirsorge bezahlt werden. Bei Erziehungsschwierigkeiten
treffen die Ausschiisse vorbeugende MaBnahmen. Sie sind auch zur Errichtung
von Vormundschaften zustandig. Gegen Beschliisse auf Wegnahme eines Kindes
kénnen die Eltern an die gewshnlichen Gerichte rekurrieren.

Fiir die praktische. Kinderfiirsorge bestehen einmal die Tagesinstitutionen
(Kinderkrippen, Kindergirten, Freizeitheime, Jugend- und Schulklubs), an deren
Betriebskosten der Staat 40459, die Gemeinden 30-35%, zahlen. Die Eltern
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tragen je nach Unterbringungsart und ihren Verhiltnissen 3-45 Kr. wochentlich
bei. Daneben gibt es Waldschulen, Robinsonspielplitze, Schul- und Ferienkolo-
nien und schlieBlich die Anstalten und Heime (Sduglings-, Beobachtungsheime,
Durchgangs-, Erziechungs- und Fursorgeanstalten, Haushaltschulen, Kiistensana-
torien usw.).

Interessant sind drei, uns mindestens in dieser Form unbekannte Einrich-
tungen. Seit langer Zeit setzen die Ddnen Sduglingsschwestern ein, welche die
Familie jedes Neugeborenen besuchen und der Mutter Anleitung in Kinderpflege
anbieten, was meistens angenommen werde. Die Pflegerin tiberwacht in regelmi-
Bigen Besuchen die Entwicklung des Kindes wihrend seines ersten bis zweiten
Lebensjahres. Neue Wege gehen Jugendfiursorger der Stadt Kopenhagen mit der
sogenannten aufsuchenden Tétigkeit. Besondere Mitarbeiter suchen Kontakt mit
Jugendlichen, die sich in den Strafen umhertreiben und bringen sie mit einer Art
Klinik in Verbindung, die ihnen fiir Beratungen aller Art zur Verfiigung steht.
Es handle sich um ein Teamwork von Sozialarbeitern, Psychologen und Psych-
iatern. Eine eigenartige Regelung stellt die Bevorschussung von Alimenten dar.
Beim Ausbleiben festgesetzter Alimente kann der berechtigte Elternteil, sofern er
nicht in sehr guten Verhiltnissen lebt, von der Gemeinde einen Alimentenvorschul3
aus allgemeinen Fiirsorgemitteln verlangen. Der VorschuB3 ist fiir das ganze Land
auf etwa 90 Kr. pro Monat festgesetzt. Mit der Leistung des Vorschusses erwirbt
die Gemeinde das gesetzliche Recht, gegen siumige Zahler vorzugehen und not-
falls bei deren Arbeitgebern Lohnabziige zu verlangen.

Sonderfiirsorge: Der Staat betreibt die Firsorge fur Blinde, Taube, Kriippel,
Geisteskranke, Geistesschwache und Epileptiker, wie die offizielle Aufziahlung lau-
tet. Er will Behinderten, so weit wie méglich, Heilung und Ausbildung bieten und
sie instand setzen, sich ganz oder teilweise selbst zu erhalten. Die Anstalten, die
uns gezeigt worden sind, haben einen tiefen Eindruck hinterlassen, wie zum Bei-
spiel die Schwachsinnigenanstalt in Kopenhagen, die neue Taubstummenschule in
Aalborg, das psychiatrische Krankenhaus mit Pflegeheim fiir chronisch Geistes-
kranke in Viborg oder das Heim fiir invalide Kinder in Aarhus, das nur schwer
spastisch oder zerebral gelihmte oder anderweitig korperlich behinderte Kinder
aufnimmt.

Allgemeine offentliche Fiirsorge: Uberall da, wo keine Sozialversicherung in An-
spruch genommen oder keine speziclle gesetzliche Regelung angerufen werden
kann, greift die allgemeine offentliche Hilfe ein. Wie in unserer Armenfiirsorge
besteht Auskunftspflicht der Bediirftigen, die sich auch die Uberpriifung ihrer Ver-
hiltnisse gefallen lassen miissen. Der SozialausschuB entscheidet iiber die Gew#h-
rung der Hilfe, die grundsitzlich 859, der Volkspension — ohne Einrechnung von
Zulagen — nicht iiberschreiten soll. Héhere Leistungen sind nur in besondern Fal-
len (Tuberkulosepatienten, Poliokranke, Familien von Wehrminnern) méglich.

In Aarhus (Jiitland, Stadt von 120 000 Einwohnern) orientierte der Sozialdi-
rektor, Herr Orla Jensen, mit seinem &rztlichen Konsulenten iiber die seit einigen
Jahren praktizierte Methode kombinierter Familienbetreuung. Es geniige nicht,
die Ursachen einer Notlage abzukliren und finanzielle Hilfe zu leisten. Man
diirfe nicht nur Hilfsmittel in kleinen Dosen fiir einzelne Familienglieder einsetzen,
sondern miisse die Familie als Ganzes betrachten. Herr Jensen baute die bestehende
Betriebsgruppe der Hauskonsulentinnen aus, schuf einen ‘sozialirztlichen Dienst
und koordinierte beide in ihren Aufgaben. Die Hauskonsulentin, die iiber eine
Haushaltspezialausbildung verfiigt, klirt in mehrfachen Besuchen den Status quo
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einer Familie ab, bespricht Erziehungs- und Erndhrungsfragen und bietet Zusam-
menkiinfte mit andern Leuten an. Wenn sie den nétigen Einblick gewonnen hat,
beginnt sie mit ihrer Gruppenarbeit in Nih-, Koch-, Haushalt-, Budget-Kursen
und Zusammenkiinften mit gegenseitiger Aussprache. Gleichzeitig wickelt sich
eine Gruppenarbeit im sozialiarztlichen Institut ab, das heute 3 Psychiater, 1 Kin-
derarzt, 2 Psychologen, 2 ausgebildete Sozialarbeiter, 2 Sekretire und die 6 Haus-
konsulentinnen umfafB3t. An regelmiBig stattfindenden Konferenzen tragen die
Hauskonsulentinnen ihre Fille vor. Die Probleme einer Familie werden von allen
Seiten analysiert, unter Umstdnden unter Zuzug anderer Personen (Hausarzt,
Schullehrer). Bei der Gruppendiskussion stehen praktische MaBnahmen im Vor-
dergrund. Eine Zusammenfassung der Beratung wird schriftlich niedergelegt und
den Teilnehmern abgegeben. Die Hauskonsulentin arbeitet auf Grund der erhal-
tenen Weisungen und legt den Fall an spiteren Sitzungen zur Uberpriifung er-
neut vor. Auf diese Weise werden die Moglichkeiten sozialer, finanzieller, medi-
zinischer und psychologischer MafBnahmen fiir eines, mehrere oder alle Familien-
glieder mit der praktischen und padagogischen Arbeit der Hauskonsulentinnen
koordiniert. Ein Erfolg lasse sich naturgemiB zahlenmiBig nicht nachweisen;
man denke aber nicht an eine Preisgabe dieser Methode.

V. Die Dinen sehen das Ziel der weiteren Entwicklung im Ausbau der vorbeugen-
den Fiirsorge. Sie halten die Forschung in den grundlegenden Zusammenhingen
fiir notwendig und haben im Jahre'1958 ein soziales Forschungsinstitut er6ffnet, das
vom Sozialministerium und der Universitdtunabhingig arbeitet. Ein Forschungsrat
von 16 Mitgliedern tragt die Verantwortung fiir die Arbeitsplanung und beschlie3t
die durchzufithrenden Untersuchungen. Ein Direktor leitet das Institut, in dem
z. Z.. 10 wissenschaftliche Mitarbeiter verschiedener Fachgebiete titig sind, fiinf
davon hauptamtlich, die andern halbtigig. Im weiteren werden Pliane verfolgt,
die soziale Schule, welche Mitarbeiter aller Fachgebiete ausbildet, zu einer Hoch-
schule auszubauen, denn die Ddnen messen einer griindlichen Ausbildung des
Kaders und der Sozialarbeiter im ganzen Wohlfahrtswesen groBen Wert bei.

VI. Eine Bewertung des Gesehenen und Gehorten 1a8t sich im Rahmen dieses
Kurzberichtes nicht vornehmen. Fiir uns Schweizer stellen sich allerdings einige
Fragen zur danischen Wohlfahrt, wie wir sie kennengelernt haben. Die Konzen-
tration der Krafte und Mittel erméglicht den Danen eine Koordinierung der Be-
mithungen, die wir bei unserer ganz andersartigen sozialen Struktur nie erreichen
koénnen. Vorbildliche didnische Institutionen lassen sich schon aus diesem Grunde
nicht einfach auf schweizerische Verhiltnisse ibertragen. Diese Feststellung hin-
dert aber keineswegs die vorbehaltlose Anerkennung dessen, was die Danen nach
ithren Auffassungen und Anschauungen fiir die soziale Wohlfahrt in ihrem Lande
geleistet und erreicht haben. Sie stellen hohe Anforderungen und erfiillen sie. Da-
bei berithren duBerst wohltuend die freie, sympathische Atmosphire, die ruhige
und iiberlegte Haltung, die in allen Bereichen der diinischen Arbeit offenbar wird.
Man spiirt das Mitgefiihl, das die Funktionire aller Stufen fiir die Behinderten jeder
Art erfiillt. ‘

Den danischen Behérden, Institutionen, Funktioniren und nicht zuletzt Herrn
Dr. Schultz schulden wir aufrichtigen, herzlichen Dank fiir die auBerordentliche
Gastfreundschaft und den lehrreichen Einblick, den sie uns in die Organisation
und Praxis der umfassenden Wohlfahrt ihres Landes erméglicht haben. Diesen Dank
darf der Berichterstatter hier sicher im Namen aller Reiseteilnehmer abstatten.

23



	Der Wohlfahrtsstaat Dänemark

